
 

 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

zum Bebauungsplan “Hafenstraße/Klein Venedig”  
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I. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen  §74 Abs.1 Nr.1 LBO 

Dächer 
 
In den Sondergebieten SO 1 Teil B und SO 2 sind Flachdächer zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstanz, den ......................... 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
Konstanz, den .......................... 
 
 
STADT KONSTANZ 
 
 
 
 
Kurt Werner 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung / Inkrafttreten: 


